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Vorwort 

Der staatsrechtliche Standort der Finanzkontrolle war in der neueren 
Verfassungsgeschichte einem tiefgreifenden  Wandlungsprozeß unter-
worfen. Mi t fortschreitender  Evolution der staatlichen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
haben sich auch die institutionellen Erscheinungsformen und Funktions-
weisen der Finanzkontrolle verändert. Von der Rechnungsprüfung der 
Rechnungskammer als dem Uberwachungsorgan des absoluten Monar-
chen über seine Verwaltung bis hin zur umfassenden Kontrolle der 
öffentlichen  Haushaltsführung durch das Zusammenwirken von Rech-
nungshof und parlamentarischen Körperschaften  im demokratischen 
Rechtsstaat hat die Finanzkontrolle verschiedene Entwicklungstadien 
durchlaufen, die ihren vorläufigen Endpunkt in der Haushaltsreform des 
Jahres 1969 fanden. 

Mi t der für leistungsintensive Gemeinwesen moderner Prägung ty-
pischen sektoralen Ausdehnung der Staatsaufgaben und dem ständigen 
Anwachsen des Volumens der öffentlichen  Haushalte gewinnt die Kon-
trolle des staatlichen Haushaltsgebarens an Bedeutung. Dabei vermag 
erst das Zusammenspiel von interner Selbstprüfung der Haushaltsfüh-
rung durch die mittelbewirtschaftenden Stellen, von parlamentarischer 
Finanzkontrolle und der Kontrolle durch eine unabhängig prüfende 
und beratende Institution, wie sie auf Bundesebene der Bundesrech-
nungshof darstellt, eine effektive  Finanzkontrolle zu gewährleisten. 

Die vorliegende Untersuchung ist bemüht, diese drei Komponenten 
öffentlicher  Finanzkontrolle zu analysieren, ihre rechtliche Ausgestal-
tung aufzuzeigen sowie ihre institutionelle und funktionale Zuordnung 
zu bestimmen. Sie versucht, die demokratische und rechtsstaatliche Re-
levanz der Finanzkontrolle herauszuarbeiten und den Standort der 
Finanzkontrolle im bundesstaatlichen System und im Gewaltenteilungs-
gefüge des Grundgesetzes darzulegen. Es soll somit unter Einbeziehung 
rechtsvergleichender Aspekte ein Beitrag zur Verdeutlichung des Stel-
lenwerts der Finanzkontrolle für eine rechtsstaatlich gebundene und 
demokratisch überwachte öffentliche  Haushaltsführung geleistet werden. 

Die Abhandlung hat im Wintersemester 1973/74 der Juristischen 
Fakultät der Universität München als Dissertation vorgelegen. Das 
Schrifttum wurde im wesentlichen bis zum Jahresende 1972 berück-
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sichtigt. Die bis zum 1.5.1973 erschienene Literatur konnte verschiedent-
lich noch eingearbeitet werden. 

Meinem Mann, dem ich diese Schrift  widmen möchte, danke ich in 
besonderer Weise für stete Unterstützung, für vielfältige Anregungen 
und Hinweise. 

Mein aufrichtiger  Dank gi l t auch Herrn Professor  Dr. Hans F. Zacher, 
der die Dissertation betreut hat, für seine große Sorgfalt  und manchen 
hilfreichen Rat. 

Susanne Tiemann 
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Einleitung 

I . Der Funktions- und Institutionswandel der Finanzkontrolle 

Lange Zeit nahmen Funktion und Institut ion der Finanzkontrolle 
eine von Verfassung und Verfassungswirklichkeit  vernachlässigte 
Stellung ein1. War das Bestehen der Insti tut ion „Rechnungsprüfung" 
zwar schon seit der Schöpfung des Grundgesetzes in Ar t . 114 GG ver-
ankert, so übten die sie wahrnehmenden Organe ihre Tätigkeit doch im 
Hintergrund des Staats- und Verfassungsgeschehens aus. Sei es als reine 
Revisionsorgane, noch überwiegend auf die Prüfung der rechnerischen 
Richtigkeit der öffentlichen  Finanzwirtschaft  beschränkt, als die sie sich 
im frühen Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts darstellten2; sei es 
als Organe, deren Tätigkeit sich in der Praxis in verstärktem Maße be-
reits auf die Prüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit des Haushalts-
geschehens ausdehnte, wie es die Entwicklung der Funktion der Rech-
nungsprüfung in diesem Jahrhundert mi t sich brachte5: Immer wurde 
Finanzkontrolle einesteils als lästige und initiativhemmende Kontrol l -
tätigkeit empfunden — so zumeist von ihren Objekten selbst —, 
andererseits als bloße Hilfstätigkeit für Parlament, Exekutive oder das 
ganze Staatswesen überhaupt angesehen. Dementsprechend erfuhr  be-
sonders die parlamentarische Finanzkontrolle seit Bestehen des Bundes-
tages nicht die vorrangige Behandlung, die ihrer tatsächlichen Bedeu-
tung für das öffentliche  Finanzgeschehen sowie bezüglich des Gebiets 
der Finanzwirtschaft  für die Funktionsweise und verfassungsrechtlichen 
Strukturprinzipien eines Staates im Sinne des Grundgesetzes angemes-
sen ist. Der Grund für diese bisherige Unterschätzung der Bedeutung 
der Finanzkontrolle ist hauptsächlich darin zu sehen, daß die Funktion 
der Kontrolle nicht gestaltend sondern feststellend wi rk t . Deshalb wurde 
sie oft nicht als den anderen Staatstätigkeiten ebenbürtig, wei l nicht 
staatsgestaltend, empfunden und galt im allgemeinen Verständnis auch 
oft als Annex- oder Subsidiärfunktion für aktive, politische Staatsfunk-
tionen. Daß aber gerade die Kontrolle, der Gestaltung im Staatswesen 

1 Menzel,  DÖV 1968, 593 nennt die Finanzkontrol le und ihre Träger „Stief-
kinder des Verfassungsaufbaus". 

2 Vgl. den historischen Überblick bei v.  Pfuhlstein,  in : 250 Jahre Rech-
nungsprüfung, 1964, S. 7 ft. 

3 s. das Zi tat bei v.  Pfuhlstein,  S. 71: „ . . . und i n wirksamer Weise auch zur 
wirtschaftl ichen Verwendung der bewi l l igten Mi t te l und zur Besserung der 
ungünstigen finanziellen Verhältnisse i m Reich beitragen." 
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versagt ist, aufgrund ihrer Objektivität staatserhaltend wirkt , wurde 
erst i n jüngster Zeit deutlicher. Anlaß dafür war der Wandel des 
modernen Staates zur wirtschaftenden Einheit und damit die funda-
mentale Bedeutung einer den Grundsätzen der Rechtsordnung und 
ökonomischen Verhaltens entsprechenden öffentlichen  Finanzwirtschaft. 
Konnte diese früher  in der Tat als bloßes Hilfsmittel eines geordneten 
Staatswesens angesehen werden, so war sie nun zu einem tragenden 
Element aller staatlichen und staatsgestaltenden Tätigkeit geworden. 
Dementsprechend kann auch die Funktion der Finanzkontrolle, die eine 
unentbehrliche Voraussetzung eines geordneten öffentlichen  Finanz-
wesens darstellt, nicht länger die Rolle einer bloß subsidiären und damit 
zweitrangigen Tätigkeit einnehmen. Auch sie muß heute daher als 
grundlegende Funkt ion begriffen  werden, deren Bedeutung weit über 
die einer Hilfstätigkeit hinausreicht. 

Es zeichnet sich also infolge des Wandels des modernen Staates auch 
ein Wandel sowohl der Institution als auch der Funktion „Finanzkon-
trol le" ab. Daraus ist auch kein Widerspruch zur Objektivität und 
Unabhängigkeit ihrer Wirkungsweise und Organe zu schließen. Als 
staatsrechtliche Institut ion ist die Finanzkontrolle auf das Staatswesen 
hinorientiert und ihm und seinen Zwecken zu dienen bestimmt. Sie kann 
deshalb „nichts Starres sein"4, wie das ζ. B. die Normenordnung ist und 
sein muß, auf welcher die Finanzkontrolle beruht. Wie das Staatswesen 
selbst muß sie einem ständigen, wenn auch zeitweise durch die bestehen-
den Normen gehemmten Wandel unterworfen  sein. Denn ist der Staat 
selbst als „lebendige Ganzheit"5, als etwas „Persönliches" und „Leben-
diges", als „persönlicher Organismus des allgemeinen Wil lens"6 aufzu-
fassen, der sich in der Normenordnung konkretisiert, so muß auch die 
Finanzkontrolle als heute grundlegende Staatsfunktion dieser Struktur 
Rechnung tragen. Das heißt, auch sie ist in den Wandel des Staatswesens 
eingeschlossen und verlangt nach Anpassung der Normenordnung. Auch 
Objektivität und Unabhängigkeit können nur innerhalb des vielschich-
tigen und komplexen sozialen Lebenszusammenhangs wirksam werden, 
der die staatliche Ordnung konstituiert. Wenn sie sich auch nicht wie die 
staatsgestaltende Tätigkeit in ständiger wechselseitiger Abhängigkeit 
von Notwendigkeiten und sich wandelnden Gegebenheiten des Staats-
wesens befinden dürfen, so sind Unabhängigkeit und Objektivität doch 
nur denkbar in bezug auf diesen staatlichen Lebenszusammenhang 
sowie seine Einflüsse und Veränderungen. Objektivität im hermetisch 

4 Vgl. Bank,  DÖV 1962, 526. 
5 Adam Müller,  Die Elemente der Staatskunst, 2. Vorlesung, 1809, neue 

Ausg. 1922, hrsg. v. Baxa; s. dazu Zippelius,  Allgemeine Staatslehre, 1969, 
§31. 

β So schon Lorenz  v.  Stein,  Geschichte der sozialen Bewegung i n Frank-
reich, 1850, Einleitung. 



II. Ziel der Untersuchung 23 

gegen Einflüsse abgeschirmten Raum ist ebensowenig möglich oder sinn-
vol l wie unabhängige Stellung eines Organs ohne das Vorhandensein 
potentiell einflußnehmender Faktoren. Beide Elemente erlangen ihre 
Bedeutung daher erst im Bezugssystem der im Staatsorganismus als 
sozialem Phänomen wirksam werdenden Gestaltungskräfte.  Die Finanz-
kontrolle, die wichtige staatspolitische Zwecke erfüllt,  hat sich an 
gewandelte staatsstrukturelle Verhältnisse anzupassen, da die Kontrol l -
funktion anderenfalls ihre Aufgabe im einem dynamischen historischen 
Wandlungsprozeß unterliegenden Staatswesen zu erfüllen nicht mehr 
im Stande wäre und die Objektivität und Unabhängigkeit ihrer Organe 
somit zu einem bloß formalen, die Wirksamkeit der Finanzkontrolle 
eher hemmenden als fördernden  Prinzip degenerierte. 

I I . Das Ziel der Untersuchung 

Ziel dieser Untersuchung ist es, das Ergebnis des Wandels der Finanz-
kontrolle aufzuzeigen. Ausgehend von ihrer Funktion und Institution, 
wie sie sich im geltenden Verfassungs- und Haushaltsrecht des Bundes 
darstellt, von ihren Trägern einerseits und den Kontrollobjekten ande-
rerseits soll ihr heutiger Bedeutungsstand geklärt werden. Nach einem 
Überblick über die Neuregelungen und Klarstellungen, die die Haus-
haltsreform von 1969 bezüglich Modalitäten und Aufgaben der Finanz-
kontrolle gebracht hat, befaßt sich die Untersuchung im einzelnen mi t 
Arbeitsweise, Aufgabenbereich,  Möglichkeiten und Grenzen der Kon-
trol l tätigkeit sowie der dementsprechenden Ausgestaltung der sie wahr-
nehmenden Organe, um einen Überblick über den gesamten Funktions-
bereich der Finanzkontrolle im Staatswesen des Bundes zu vermitteln. 
Dabei ergeben sich zahlreiche Probleme hinsichtlich des Umfangs ihrer 
Tätigkeit, der Stellung ihrer Organe und der rechtlichen Zulässigkeit 
ihrer Arbeitsweise. Diese zum Teil seit langem umstrittenen Fragen 
sind durch die Haushaltsreform des Jahres 1969 teilweise gelöst oder 
geklärt, in manchen Bereichen aber auch noch nicht zu befriedigenden 
Ergebnissen gebracht worden. In weitem Umfang jedoch dienen die 
neuen Gesetze, das Haushaltsgrundsätzegesetz7 und die Bundeshaus-
haltsordnung8, einer Klarstellung der Entwicklung der öffentlichen 
Finanzkontrolle. Die gegenwärtige und — wie sich in weiten Bereichen 
der Neuregelungen abzeichnet — in Zukunft noch zunehmende Bedeu-
tung der Kontrolle auf dem Gebiet der öffentlichen  Finanzwirtschaft 
soll im Mit telpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen. Die staats-
rechtliche Einordnung der Finanzkontrolle soll vornehmlich anhand der 

7 Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der 
Länder (HGrG) v. 19. August 1969 (BGBl. I , S. 1273). 

8 v. 19. August 1969 (BGBl. I , S. 1284). 


